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Plan

Gemeindeautonomie und Grofstadt

Emil Landolt

Im Mittelalter galt als Stadt eine Siedlung, de-
ren Bewohner das Recht hatten, Mirkte abzuhalten
und ihre Ansammlung von Wohnhiusern zum
Schutz gegen dussere Angriffe mit Mauern zu um-
fassen. Heute haben diese Merkmale nur noch hi-
storische Bedeutung. Der Unterschied zwischen
einer Stadt und einer sonstigen Gemeinde ist in
der Schweiz, vom rechtlichen Standpunkt aus be-
trachtet, verschwunden. So nennt sich das «grosste
Dorfy der Schweiz, La Chaux-de-Fonds, ohne wei-
teres «ville», wihrend manches kleine Landstddt-
chen heute nur noch als Gemeinde auftritt. Auch
der Schweizerische Stidteverband macht die Zulas-
sung als Mitglied keineswegs abhingig von der
urspriinglichen Bedeutung der Stadt. Vielmehr
kommt es dabei nur noch auf die Zahl der Ein-
wohner an. Eine Gemeinde, die iiber 5000 Einwoh-
ner zidhlt, wird nach den Statuten des Verbandes
als wiirdig befunden, ohne weiteres in den Stidte-
verband aufgenommen zu werden, unbekiimmert
um Stellung und Ansehen in der Vergangenheit.

Nun, was heisst Grof3stadt? Im allgemeinen
spricht man davon, wenn eine Stadt iiber 100 000
Einwohner hat. GroBstidte sind also in der Schweiz
Ziirich, Basel, Genf, Bern und Lausanne. Fir
schweizerische  Verhiltnisse erscheint deren Ein-
wohnerzahl betrichtlich, im Verhiltnis zu den Mil-
lionenstddten des Auslandes aber gering.

Bei der mir gestellten Aufgabe, iiber GroBstadt
und Gemeindeautonomie zu schreiben, geht es aber
nicht um die Einwohnerzahl, sondern um eine
Frage, die fiir jede Gemeinde aktuell ist.

Die Schweiz ist das klassische Land der Auf-
spaltung in kleinere Gemeinschaften. Darin liegt
ihre Stirke, ihr Vorzug, ihre Existenzberechtigung.
Das ist es auch, worum wir Schweizer von den Aus-
lindern so oft beneidet werden. Politik, Wirtschaft
und Kultur sind bei uns féderalistisch organisiert,
dezentralisiert. Erst kiirzlich hat Hermann Weilen-
mann in seinem Buche «Pax helvetica» das Lob der
kleinen Gemeinschaften gesungen. Sie ermoglichen
es dem Biirger, am offentlichen Geschehen Anteil
zu nehmen. Ihnen ist es zu danken, dass der
Schweizer im allgemeinen iiber ein selbstindiges
Urteil verfiigt und damit zum vornherein extre-
mistischen Bewegungen nicht besonders gewogen
ist. Diese Gliederung zeitigt als Frucht einen
grossen kulturellen, politischen und wirtschaft-
lichen Reichtum unseres Landes.

Das politische Leben in den Gemeinden be-
deutet politische Schulung des Biirgers, darum ist
es wichtig, dass den Gemeinden weitgehende Selb-
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stindigkeit zukommt. Thnen muss vorbehalten
bleiben, einen grossen Teil der offentlichen Ver-
waltung kraft eigenen Rechtes besorgen zu diirfen.
In manchen anderen Lindern kommt aller Segen
lediglich von oben. Die Gemeindebehorden sind
bloss die Werkzeuge einer hoheren Macht, die an-
ordnet und verbietet.

Auch bei uns sind die Rechte der Gemeinden in
den verschiedenen Kantonen nicht gleichermassen
ausgebildet. Es mutet wie eine Ironie an, dass gele-
gentlich in den Kantonen des unbindigsten Frei-
heitswillens, vor allem im Welschland, die Gemein-
den sozusagen am wenigsten autonom sind. Aber
auch in den Kantonen, wo die Gemeinden an und
fiir sich eine ziemlich bedeutende Autonomie ge-
niessen, lieben es die kantonalen Instanzen, die Ge-
meinden zu bemuttern. Sie anerkennen nicht gerne,
dass den Gemeinden gewisse Aufgaben von Natur
aus iiberlassen bleiben miissen. Das hat beispiels-
weise die Stadt Ziirich erfahren, als sie einmal in
einem Prozessfall den Standpunkt vertrat, die Ge-
meinde sei von sich aus befugt, das Baurecht zu
ordnen, wobei sie allerdings an die durch die kanto-
nale Gesetzgebung aufgestellten Beschrinkungen
gebunden sei. Dem gegeniiber vertrat aber der Re-
gierungsrat die Meinung, die Bauordnung einer
Gemeinde bedeute nicht autonomes, sondern bloss
vom Kanton abgeleitetes Recht. Das mag dem
Laien als juristische Spitzfindigkeit erscheinen.
Rechtlich ergeben sich daraus aber unter Umstin-
den weittragende Konsequenzen.

Grundsitzlich stehe ich auf dem Standpunkt,
dass grosse und kleine Gemeinden die selben Rechte
besitzen so!lten. Es ist meines Erachtens unrichtig,
eine Stadt nur deshalb rechtlich anders zu stellen,
weil sie mehr Einwohner zihlt. Die Verschieden-
heit zwischen grossen und kleinen Gemeinden soll
lediglich in der anderen Gemeindeorganisation zum
Ausdruck kommen. So wird es unmoglich sein, in
einer grosseren Gemeinde die Biirger zu einer Ge-
meindeversammlung einzuberufen. Der Grund liegt
zum Teil schon darin, dass kein geniigend grosses
Lokal aufzutreiben wire. An Stelle der Gemeinde-
versammlung tritt fiir bestimmte Fille der Ge-
meinderat, ein Gemeindeparlament oder die Urnen-
abstimmung. Auch dringt sich eine Aufteilung im
Verwaltungskreise auf, denn es muss darnach ge-
trachtet werden, den Biirgern den Verkehr mit den
Behorden nach Moglichkeit zu erleichtern. Dabei
handelt es sich, eine Losung zu finden, die die Ver-
waltung nicht allzu kompliziert macht. Ich mochte
in diesem Zusammenhang darauf verzichten, diese
Probleme auf Grund der Ziircher Verhiltnisse
niher zu beleuchten, sondern versuche vor allem,
auf einige psychologische Fragen hinzuweisen. Je
grosser eine Gemeinschaft, desto weniger fiihlt sich
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im ailgemeinen das Mitglied dieser Gemeinschaft
zu Hause. Es geht in der Masse verloren. Das gilt

auch fiir grossere Stidte. Es sind nur noch verhilt- -

nismissig wenige, die im politischen Leben aktiv
mitmachen konnen, abgesehen von der jederzeiti-
gen Moglichkeit, mit dem Stimmzettel seinem Wil-
len Ausdruck zu geben. Auch das kulturelle Leben
ist erschwert durch die grossen Distanzen. Es kon-
zentriert sich vielfach auf die.Altstadt. Der Ein-
wohner arbeitet nicht mehr in der nichsten Nihe
seines Wohnhauses, sondern an einem ganz anderen
Ort in der Stadt. So wird sein Leben unperson-
licher. Er fiihlt sich zwar immer noch als Glied
seiner Stadt, aber seine Beziehungen sind lockerer
geworden. Das unmittelbare Interesse ist nicht
mehr so intensiv. Er wird entwurzelt. Dies gilt vor
allem auch fiir die neuzuziechenden Mitbiirger aus
anderen Kantonen. Sie haben es nicht leicht, sich
einzugliedern. Dieses Problem stellt sich aber nicht
nur bei einer grossen Stadt, oft noch viel mehr bei
kleineren Gemeinden, wo sich die Biirgerschaft
gegeniiber allen Neuzuziehenden in eine Abwehr-
stellung zuriickzieht und diese oft als minderwertig
betrachtet.

Die letzten Jahrzehnte beweisen, was mit Leu-
ten zu erreichen ist, die sich nirgends richtig zu
Hause finden. Es gilt, mit allen Kriiften gegen eine
gewisse Massenpsychologie anzukdmpfen. Das muss
schon in den Schulen beginnen. So sind unsere
Schulhéduser heute nicht mehr blosse Schulburgen
mit zwanzig und mehr Klassen; sie sind in die
Landschaft hineingestellt, mit ihr verbunden. Die
Individualitdt, das Hauptmerkmal des Schweizers,
kommt schon im Aeussern des Baues zum Aus-
druck. Vor allem zu férdern ist das Quartierleben.
In Zirich fanden zwei Eingemeindungen statt:
1893 und 1934. Das alte Quartierbewusstsein ist in
den verschiedenen ehemaligen politisch selbsténdi-
gen Gemeinden verschieden entwickelt. Es gibt
Quartiere, die 1893 zur Stadt gekommen sind und
auch heute noch einen festen Kern von Biirgern
umfassen, die stolz sind auf ihr Quartier. In ande-
ren Quartieren mit starkem Wechsel der Bevélke-
rung kommt dies weniger zur Geltung. Es konnen
aber auch neue Quartiere entstehen mit Quartier-
geist. Erinnert sei an den Friesenberg. Die Ent-
stehung eines festen Quartiergeistes wurde dort
allerdings dadurch erleichtert, dass der gréssere Teil
der Wohnungen durch eine und dieselbe gemein-
niitzige Baugenossenschaft erstellt wurde. Die
Kirche ist geeignet, férdernd mitzuhelfen bei der
Bildung eines Quartiergeistes, sofern die grossen
Kirchgemeinden getrennt und die neuen Grenzen
nicht allzu willkiirlich gelegt werden. Leider ‘sind
die Schulkreise heute viel zu gross. Eine Teilung
wiire aber nicht ohne weiteres geeignet, die bisheri-
gen Nachteile zum Verschwinden zu bringen. Die
Platznot in den Schulhéusern erlaubt es leider nicht
mehr, die Schulkinder immer in dem Schulhaus
unterzubringen, das der Wohnung zunichst gelegen
ist. Dadurch ergeben sich Ueberschneidungen, die
durch Teilung nicht behoben werden.

Triger des Quartierbewusstseins sind neben der
Kirche, der Schule und der Familie vor allem
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die Vereine. Dort wird die Freude am Quartier ge-
pflegt. Es entsteht ein gewisser Stolz, Angehoriger
dieses oder jenes Quartieres zu sein. Die Vereine
sind heute Triger des kulturellen Lebens der Quar-
tiere. Dieses zu pflegen, ist eine vornehme Aufgabe
der Vereine. Freilich sollte dieses kulturelle Leben
noch mehr auf der Gesamtheit der Einwohner-
schaft als lediglich auf einzelnen Vereinen beruhen.
Erfreulicherweise schliessen sich deshalb die Ver-
eine zusammen zum Vereinskartell, wo gemeinsam
das Quartier - interessierende Fragen besprochen
werden. Das kulturelle Leben in den Quartieren
hat seine volle Berechtigung neben den zentralge-
legenen Kulturinstitutionen. Kiirzlich veranstaltete
die Verwaltungsabteilung des Stadtprisidenten

eine Koller-Ausstellung wihrend je acht bis zehn

Tagen in drei verschiedenen Kirchgemeindehiu-
sern. Das Resultat war verbliiffend: iiber 30 000
Besucher innert Monatsfrist. Das entspricht unge-
fihr der Hilfte der Besucher des Kunstmuseums
wihrend des ganzen Jahres. Es scheint mir, Auf-
gabe der Stadt zu sein, in dieser Beziehung ein
Mehreres zu tun, und zwar nicht in der Weise, dass
von der zentralen Verwaltung aus das kulturelle
Leben in den Quartieren geleitet wiirde. Die Ver-
waltung hat lediglich nachzuhelfen, und es recht-
fertigt sich auch, gewisse Beitriige fiir diesen Zweck
zur Verfiigung zu stellen. Fiir die Gestaltung des
Quartierlebens von grosser Bedeutung ist die heu-
tige Saalnot, die sozusagen in allen Quartieren be-
steht. Es ist nicht Aufgabe der Stadt, in allen Quar-
tieren eigene Sile zu bauen. Der Impuls hiezu muss
aus dem Quartier selber hervorgehen. Am besten
diirfte sich ein Zusammenschluss auf genossen-
schaftlicher Basis eignen. Die Genossenschaft hitte
vorerst die Aufgabe, innerhalb des Quartiers Mittel
zu sammeln und den Bau vorzubereiten. Die Stadt
selber aber miisste mit ihren Mitteln ebenfalls hel-
fen. Eine solche Losung hat den Vorteil, dass die
zunichst Interessierten auch die Verantwortung tra-
gen und nicht einfach darauf vertrauen, dass die
Oeffentlichkeit ihnen alle Lasten abnimmt.

Leider ist es vielfach zu spit, durch stadtbau-
liche Massnahmen Versdumtes nachzuholen und die
Quartiere auch vom baulichen Standpunkt aus so
zu gliedern, dass ihnen der Charakter einer kultu-
rell selbstindigen Gemeinschaft gewahrt bliebe. Wo
noch die Méglichkeit besteht, will die neue ziir-
cherische Bauordnung retten, was zu retten ist und
gestalten, wo noch zu gestalten ist. _

Ich bin etwas vom Thema abgewichen. Aber wenn
wir von Autonomie reden, diirfen wir nicht nur vom
rechtlichen Standpunkt aus gehen. Autonomie in
diesem Zusammenhang bedeutet nicht nur das
Recht, sich selber Regeln und Vorschriften zu
setzen; es muss dazu noch der Willen der Bevilke-
rung kommen, ihre Eigenart auch in der immer
grosser werdenden Gemeinschaft zu wahren. Darum
geht es. Das Anwachsen der Stadt kénnen wir nicht
aufhalten. Es wird seine natiirlichen Grenzen fin-
den, wenn der stidtische Boden iiberbaut ist. Aber
wir konnen Sorge tragen, dass der Mensch als Indi-
viduum auch in einer GroBstadt nicht «verstadtert,
in einer unbestimmbaren Masse untergeht, sondern
aktiv mitarbeitet an den gemeinsamen Problemen.



	Gemeindeautonomie und Großstadt

